
 

  

S 15 AL 89/01

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Nordrhein-Westfalen
Sozialgericht Sozialgericht Aachen
Sachgebiet Arbeitslosenversicherung
Abteilung 15
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 15 AL 89/01
Datum 14.02.2003

2. Instanz

Aktenzeichen -
Datum -

3. Instanz

Datum -

Der Bescheid der Beklagten vom 16.11.2000 in der Gestalt des
Ã�nderungsbescheides vom 29.03.2001 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides
vom 09.04.2001 wird aufgehoben. Die Beklagte wird verurteilt, dem KlÃ¤ger
Arbeitslosenhilfe Ã¼ber den 26.12.2000 hinaus nach MaÃ�gabe der gesetzlichen
Bestimmungen zu zahlen. Die auÃ�ergerichtlichen Kosten des KlÃ¤gers trÃ¤gt die
Beklagte.

Tatbestand:

Streitig ist die Aufhebung der Entscheidung Ã¼ber die Bewilligung von
Arbeitslosenhilfe ab 19.11.2000.

Der im Jahre 1969 geborene KlÃ¤ger ist liberianischer StaatsangehÃ¶riger und war
bis Oktober 2001 im Besitz einer auslÃ¤nderrechtlichen Duldung. Seit 29.10.2001
ist er im Besitz einer bis zum 28.01.2003 befristeten Aufenthaltsbefugnis und einer
unbefristeten Arbeitsberechtigung.

Vom 00.00.1994 bis 00.00.1996 arbeitete der KlÃ¤ger als SpÃ¼ler bei der Firma B L
T GmbH und vom 00.00.1997 bis 00.00.1998 als gewerblicher Mitarbeiter bei N E.
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Die letzte Arbeitsgenehmigung wurde erteilt fÃ¼r die Zeit vom 00.00.1999 bis
00.00.1999 fÃ¼r eine TÃ¤tigkeit als Hilfskraft bei der Firma Estriche Q E1. Vom
28.02.1996 bis 26.12.1996 bezog der KlÃ¤ger von der Beklagten Arbeitslosengeld
und vom 27.12.1996 bis 12.05.1997 sowie vom 24.03.1998 bis 18.11.2000
Anschlussarbeitslosenhilfe. Nebeneinkommen aus diversen NebentÃ¤tigkeiten
wurde angerechnet.

Mit Bescheid vom 16.11.2000 in der Gestalt des Ã�nderungsbescheides vom
29.03.2001 hob die Beklagte die Entscheidung Ã¼ber die Bewilligung von
Arbeitslosenhilfe ab 19.11.2000 auf, weil die Voraussetzungen fÃ¼r die
Leistungszahlung weggefallen seien. Da der KlÃ¤ger keine Arbeitserlaubnis oder
Arbeitsberechtigung besitze, dÃ¼rfe er nur dann eine BeschÃ¤ftigung ausÃ¼ben,
wenn Lage und Entwicklung des deutschen Arbeitsmarktes dies zulieÃ�en, d.h., der
deutsche Arbeitsmarkt fÃ¼r ihn offen sei. Der deutsche Arbeitsmarkt habe sich
fÃ¼r ihn Jedoch als verschlossen erwiesen. Trotz einjÃ¤hriger
VermittlungsbemÃ¼hungen habe sich fÃ¼r ihn keine DauerbeschÃ¤ftigung finden
lassen, fÃ¼r die ihm unter BerÃ¼cksichtigung des Vorranges deutscher oder
gleichgestellter nichtdeutscher Arbeitnehmer eine Arbeitserlaubnis hÃ¤tte erteilt
werden kÃ¶nnen. Er habe keinem Arbeitgeber zur Einstellung vorgeschlagen
werden kÃ¶nnen, weil ihm die nÃ¶tigen Sprachkenntnisse sowie die notwendige
Eignung fehlten und er auÃ�erdem nicht Ã¼ber einen PKW (mangelnde MobilitÃ¤t)
verfÃ¼ge. Berufliche Fortbildungs- und UmschulungsmaÃ�nahmen seien nicht in
Betracht gekommen. Die voraussehbare Entwicklung des Arbeitsmarktes lasse
keine Verbesserung der VermittlungsmÃ¶glichkeiten erwarten (Â§Â§ 118 Abs. 1,119
Abs. 1 bis 4 i.V.m. 190 Abs. 1 Nr. 1, 198 Nr. 1 SGB III sowie Â§ 48 SGB X).

Hiergegen erhob der KlÃ¤ger Widerspruch mit der BegrÃ¼ndung, der
Aufhebungsbescheid dokumentiere die VermittlungsbemÃ¼hungen der
Arbeitsvermittlung nicht. Damit fehle es an der Grundvoraussetzung fÃ¼r die
Verschlossenheit des Arbeitsmarktes. AuÃ�erdem habe sich der Arbeitsmarkt fÃ¼r
ihn nicht als verschlossen erwiesen. Ihm sei beispielsweise eine Stelle als SpÃ¼ler
bei der Firma C L1 GmbH angeboten worden. Mit Bescheid vom 26.05.2000 sei die
beantragte Arbeitsgenehmigung abgelehnt worden, weil fÃ¼r eine TÃ¤tigkeit als
SpÃ¼ler in Nordrhein-Westfalen bereits seit langem ein Ã¼berdurchschnittlicher
Stellenmangel herrsche (globale ArbeitsmarktprÃ¼fung auf der Grundlage der
rechtswidrigen sogenannten ("Negativliste"). Da diese Entscheidung rechtswidrig
gewesen sei, stehe er der Arbeitsvermittlung weiter zur VerfÃ¼gung, sodass er
weiterhin Anspruch auf Arbeitslosenhilfe habe.

Diesen Widerspruch wies die Widerspruchsstelle des Arbeitsamtes E1 durch
Widerspruchsbescheid vom 09.04.2001 als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck.

Hiergegen richtet sich die vorliegende Klage, zu deren BegrÃ¼ndung der KlÃ¤ger
sein Vorbringen aus dem Widerspruchsverfahren wiederholt. Die "allgemeine
ArbeitsmarktprÃ¼fung" auf der Grundlage der Annahme, dass in ganz Nordrhein-
Westfalen "seit langem ein Ã¼berdurchschnittlicher Stellenmangel herrsche" sei
rechtswidrig, weil individuelle PrÃ¼fungen fehlten. Allein die Ã�berprÃ¼fung der
VermittlungsmÃ¶glichkeiten mittels Computerprogramm sei unzureichend. In

                               2 / 6

https://dejure.org/gesetze/SGB_III/118.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_III/190.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_III/198.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_X/48.html


 

Liberia habe er den Beruf eines BÃ¼roangestellten ausgeÃ¼bt. In Deutschland
habe er Hilfsarbeiten verrichtet und sei auch bereit gewesen, jede Art HilfstÃ¤tigkeit
anzunehmen. Dies ergebe sich auch aus seiner WiderspruchsbegrÃ¼ndung vom
07.06.2000 gegen die Ablehnung der Arbeitserlaubnis als SpÃ¼ler. Hierbei habe er
sich fÃ¼r jede andere TÃ¤tigkeit der Arbeitsvermittlung zur VerfÃ¼gung gestellt.

Der KlÃ¤ger beantragt,

den Bescheid der Beklagten vom 16.11.2000 in der Gestalt des
Ã�nderungsbescheides vom 29.03.2001 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides
vom 09.04.2001 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, ihm Arbeitslosenhilfe
Ã¼ber den 26.12.2000 hinaus zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie weist darauf hin, dass die einzelnen VermittlungsbemÃ¼hungen nicht
dokumentiert wÃ¼rden, da bei jedem eingehenden Stellenangebot durch einen
Suchlauf im Computerprogramm festgestellt werde, welche Arbeitslosen fÃ¼r das
entsprechende Angebot in Frage kÃ¤men. So sei auch der KlÃ¤ger laufend in die
VermittlungsbemÃ¼hungen einbezogen worden.

Das Gericht hat Beweis erhoben Ã¼ber die Arbeitsmarktsituation fÃ¼r den KlÃ¤ger
seit Ende 1999 durch Vernehmung des Arbeitsvermittlers X als Zeugen. Wegen des
Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die Anlage 1 zur Sitzungsniederschrift
vom 14.02.2002 verwiesen.

Zur weiteren Darstellung des Sach- und Streitstandes wird auf den sonstigen Inhalt
der Gerichtsakten und den der beigezogenen Verwaltungsakten der Beklagten
(Stammnummer: 000000) Bezug genommen. Diese haben vorgelegen und waren,
soweit von Bedeutung, Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die zulÃ¤ssige Klage ist auch sachlich begrÃ¼ndet.

Der angefochtene Bescheid der Beklagten vom 16.11.2000 in der Gestalt des
Ã�nderungsbescheides vom 29.03.2001 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides
vom 09.04.2001 entspricht nicht der Sach- und Rechtslage und ist daher
rechtswidrig. Durch ihn wird der KlÃ¤ger beschwert im Sinne des Â§ 54 Abs. 2 des
Sozialgerichtsgesetzes (SGG), weil die Beklagte die Entscheidung Ã¼ber die
Bewilligung von Arbeitslosenhilfe zu Unrecht ab 19.11.2000 mangels
VerfÃ¼gbarkeit des KlÃ¤gers aufgehoben hat.

GemÃ¤Ã� Â§ 48 Abs. 1 S. 1 SGB X ist ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung fÃ¼r die
Zukunft aufzuheben, soweit in den tatsÃ¤chlichen oder rechtlichen VerhÃ¤ltnissen,
die bei seinem Erlass vorgelegen haben, eine wesentliche Ã�nderung eintritt.
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Entgegen der Auffassung der Beklagten ist im Vergleich zu den VerhÃ¤ltnissen, die
bei Bewilligung der Arbeitslosenhilfe vorgelegen haben, ab 19.11.2000 keine
wesentliche Ã�nderung eingetreten, weil nicht nachgewiesen ist, dass ab diesem
Zeitpunkt die VerfÃ¼gbarkeit des KlÃ¤gers wegen Verschlossenheit des
Arbeitsmarktes weggefallen ist.

Anspruch auf Arbeitslosenhilfe haben gemÃ¤Ã� Â§ 190 Abs. 1 Nr. 1 SGB III
Arbeitnehmer, die arbeitslos sind. Arbeitslos ist gemÃ¤Ã�e 118 Abs. 1 Nr. 2 SGB III
i.V.m. Â§ 198 S. 2 Nr. 1 SGB III ein Arbeitnehmer, der eine versicherungspflichtige,
mindestens 15 Stunden wÃ¶chentlich umfassende BeschÃ¤ftigung sucht. Eine
BeschÃ¤ftigung sucht, wer den VermittlungsbemÃ¼hungen des Arbeitsamtes zur
VerfÃ¼gung steht (Â§119 Abs. 1 Nr. 2 SGB III). Nach Â§ 119 Abs. 2 SGB III steht den
VermittlungsbemÃ¼hungen des Arbeitsamtes zur VerfÃ¼gung, wer arbeitsfÃ¤hig
und seiner ArbeitsfÃ¤higkeit entsprechend arbeitsbereit ist. ArbeitsfÃ¤hig ist ein
Arbeitsloser, der eine versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung unter den Ã¼blichen
Bedingungen des fÃ¼r ihn in Betracht kommenden Arbeitsmarktes aufnehmen und
ausÃ¼ben kann und darf (Â§119 Abs. 3 SGB III).

Nach Â§ 284 Abs. 1 S. 1 SGB III dÃ¼rfen AuslÃ¤nder eine BeschÃ¤ftigung nur mit
Genehmigung des Arbeitsamtes ausÃ¼ben. Insoweit besteht fÃ¼r AuslÃ¤nder ein
allgemeines BeschÃ¤ftigungsverbot mit Erlaubnisvorbehalt und damit ein
"Rechtshindernis", das einer Arbeitsaufnahme im Bundesgebiet entgegensteht (BSG
SozR 4100 Â§ 19 Nr. 2; BSG SozR 4100 Â§ 103 Nr. 22). Da der KlÃ¤ger weder
AngehÃ¶riger eines Staates der EuropÃ¤ischen Gemeinschaft (Â§ 284 Abs. 1 S. 2
Nr. 1 SGB III) ist, noch einen gesicherten Aufenthaltsstatus (Â§ 284 Abs. 1 S. 2 Nr. 2
SGB III) hat oder aufgrund besonderer Rechtsgrundlage Genehmigungsfreiheit
besteht (Â§ 284 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 SGB III), bedarf er fÃ¼r die Arbeitsaufnahme im
Bundesgebiet einer Arbeitsgenehmigung.

Allerdings setzt die VerfÃ¼gbarkeit eines auslÃ¤ndischen Arbeitnehmers nicht
voraus, dass er schon wÃ¤hrend der Arbeitssuche im Besitz einer gÃ¼ltigen
Arbeitsgenehmigung ist. Es genÃ¼gt, wenn der auslÃ¤ndische Arbeitnehmer
erwarten kann, fÃ¼r eine BeschÃ¤ftigungsmÃ¶glichkeit eine Arbeitsgenehmigung
zu erhalten.

Der KlÃ¤ger, der vom 23.07.1999 bis 28.10.2001 nicht im Besitz einer gÃ¼ltigen
Arbeitsgenehmigung war, hatte vor dem 29.10.2001 keinen Anspruch auf Erteilung
einer Arbeitsberechtigung nach Â§ 286 SGB III, da er bis zu diesem Zeitpunkt
lediglich Ã¼ber eine Duldung verfÃ¼gte. Allerdings steht nicht zur Ã�berzeugung
des Gerichts fest, dass dem KlÃ¤ger wegen des Vorranges deutscher und ihnen
gleichgestellter auslÃ¤ndischer Arbeitnehmer auch keine arbeitsmarktabhÃ¤ngige
Arbeitserlaubnis nach Â§ 285 SGB III hÃ¤tte erteilt werden kÃ¶nnen. Damit steht
auch nicht fest, dass der nach seinen Kenntnissen und FÃ¤higkeiten und nach dem
Umfang seiner Arbeitsbereitschaft zugÃ¤ngliche Arbeitsmarkt dem KlÃ¤ger
praktisch verschlossen war. Von einer Verschlossenheit des Arbeitsmarktes kann
nach stÃ¤ndiger Rechtsprechung ausgegangen werden, wenn nach mindestens
einjÃ¤hrigen erfolglosen VermittlungsbemÃ¼hungen auf dem fÃ¼r den AuslÃ¤nder
in Betracht kommenden Arbeitsmarkt der Schluss gerechtfertigt ist, dass es keine
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offenen Stellen gibt, in die er unter BerÃ¼cksichtigung des Vorranges deutscher
und ihnen gleichgestellter auslÃ¤ndischer Arbeitnehmer mit einer Arbeitserlaubnis
vermittelt werden kann (BSG SozR 4100 Â§ 19 Nr. 2; BSG SozR 4100 Â§ 103 Nrn. 3
und 22). Erfolglose VermittlungsbemÃ¼hungen wÃ¤hrend dieses "PrÃ¼fjahres" sind
ein Anzeichen dafÃ¼r, dass die Arbeitsmarktlage der Erteilung einer
Arbeitserlaubnis entgegensteht und damit das grundsÃ¤tzliche Arbeitsverbot fÃ¼r
deutschen Arbeitsuchenden nicht gleichgestellte AuslÃ¤nder die VerfÃ¼gbarkeit
ausschlieÃ�t.

Aufgrund des Ergebnisses der Beweisaufnahme steht nicht zur Ã�berzeugung der
Kammer fest, dass der Arbeitsmarkt sich wÃ¤hrend der einjÃ¤hrigen PrÃ¼fzeit und
auch wÃ¤hrend der VerlÃ¤ngerung dieser PrÃ¼fzeit bis November 2000 als
verschlossen erwiesen hat. In der PrÃ¼fzeit anzustellende
VermittlungsbemÃ¼hungen der Bundesanstalt fÃ¼r Arbeit mÃ¼ssen zwar nicht
zum Angebot von ArbeitsplÃ¤tzen gefÃ¼hrt haben; sie kÃ¶nnen sich auch auf
gedankliche Operationen beziehen, wenn durch sie gewÃ¤hrleistet wird, dass bei
jeder gemeldeten offenen Stelle geprÃ¼ft wird, ob sie trotz des Vorranges
deutscher und ihnen gleichgestellter auslÃ¤ndischer Arbeitssuchender mit dem
auslÃ¤ndischen Arbeitssuchenden ohne Arbeitserlaubnis besetzt werden kann (BSG
SozR 4100 Â§ 19 Nr. 6 und Â§ 103 Nr. 22). Solche Ã�berlegungen hat die Beklagte
jedoch nach den glaubhaften und fÃ¼r die Kammer nachvollziehbaren
Bekundungen des Zeugen X nicht angestellt. Dem KlÃ¤ger ist seitens der Beklagten
letztmalig ein Vermittlungsangebot als KÃ¼chenhilfe zur Firma C L1 am 15.04.1998
unterbreitet worden. Am 02.11.2000 hat der Zeuge X selbst den Arbeitsmarkt fÃ¼r
verschlossen erklÃ¤rt, weil lÃ¤nger als ein Jahr kein Vermittlungsvorschlag
unterbreitet worden ist, eine Arbeitserlaubnis nicht vorhanden war und in Nordrhein-
Westfalen die sogenannte "Negativliste" galt. Aus der Tatsache, dass der KlÃ¤ger
bei der Beklagten als KÃ¼chen- bzw. SpÃ¼lhilfe gefÃ¼hrt wurde und beide
TÃ¤tigkeiten auf der sogenannten "Negativliste" standen, folgt, dass eine
individuelle ArbeitsmarktprÃ¼fung in seinem Fall Ã¼berhaupt nicht vorgenommen
worden ist. Insoweit hat der Zeuge X bekundet, dass im streitbefangenen Zeitraum
alle AntrÃ¤ge auf Erteilung einer Arbeitserlaubnis daraufhin Ã¼berprÃ¼ft worden
sind, ob die TÃ¤tigkeit, fÃ¼r die eine Arbeitserlaubnis beantragt wurde, auf der
Negativliste stand. Falls dies der Fall war, wurden die AntrÃ¤ge erst gar nicht an die
Arbeitsvermittlung weitergeleitet. Bei Stellenangeboten aus diesem Bereich wurden
den einstellungsbereiten Arbeitgebern nur Deutsche, EU-AngehÃ¶rige oder
Personen mit Arbeitserlaubnis vorgeschlagen. Da somit eine individuelle
ArbeitsmarktprÃ¼fung Ã¼berhaupt nicht stattgefunden hat, kann die Beklagte
auch nicht den Nachweis einer wesentlichen Ã�nderung der VerhÃ¤ltnisse im Sinne
einer Verschlossenheit des Arbeitsmarktes fÃ¼hren. Insoweit verweist die Kammer
auf die zutreffenden AusfÃ¼hrungen der Widerspruchsstelle des Arbeitsamtes E1
vom 06.10.1999 (Bl. 182 der Leistungsakte), denen sie sich anschlieÃ�t.

Die angefochtenen Bescheide der Beklagten waren daher aufzuheben. DarÃ¼ber
hinaus war die Beklagte zur Zahlung von Arbeitslosenhilfe Ã¼ber den 26.12.2000
(Ende des Bewilligungsabschnittes) zu verurteilen, da der KlÃ¤ger ausweislich des
Inhaltes der Leistungsakte und des BewA-Ausdrucks weiter arbeitssuchend
gefÃ¼hrt worden ist und sich auch regelmÃ¤Ã�ig bei der Beklagten gemeldet hat.
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Bei der Weiterzahlung der Arbeitslosenhilfe sind etwaige ErstattungsansprÃ¼che
des SozialhilfetrÃ¤gers zu beachten.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Erstellt am: 17.09.2003

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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